
 
 

Satzung für das Zertifikatsstudium 
„Entrepreneurship und Unternehmertum“ 

an der Technischen Hochschule Ingolstadt 
 

Vom 22.02.2021 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 6, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 
und 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, 
BayRS 2210-1-1-WFK), in der jeweils gültigen Fassung, erlässt die Technische Hochschule 
Ingolstadt folgende Satzung: 
 
Vorbemerkung: 
Um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit der Satzung zu wahren, wird auf die durchgehende 
Verwendung von Doppelformen oder andere Kennzeichnungen für Frauen und Männer ver-
zichtet. Mit allen im Text verwandten Personenbezeichnungen sind stets beide Geschlechter 
gemeint.  
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§ 1 
Zweck der Satzung 

Diese Satzung dient der Ausfüllung und Ergänzung der Rahmenprüfungsordnung für die 
Fachhochschulen (RaPO) vom 17. Oktober 2001 (GVBl S. 686, Bay RS 2210-4-1-4-1-WFK) 
und der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Ingolstadt (APO THI) 
vom 25.Juli.2011 in ihrer jeweiligen gültigen Fassung. 
 
 

§ 2 
Qualifikationsniveau, Studienziele 

(1) Ziel dieses Zertifikats ist die Weiterqualifizierung von Studierenden im Bereich Entrepre-
neurship und Unternehmertum. 
 
(2) Das Niveau des Zertifikatsangebots „Entrepreneurship und Unternehmertum“ entspricht 
dem Niveau eines Bachelorstudienganges.  

 
 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Zulassung zur Teilnahme am Zertifikatsangebot ist eine Immatrikula-
tion in einem grundständigen oder postgradualen Studiengang an der THI.  

 
 
 



 
§ 4 

Teilnahme 
(1) Mit Erfüllen der Zulassungsvoraussetzungen aus § 3 nimmt der Studierende automa-
tisch am Zusatzstudium teil. 
(2) Es gilt die Immatrikulationssatzung der Technischen Hochschule Ingolstadt. 

 
 

§ 5 
Ausbildungsangebot 

(1) Die Lehrveranstaltungen, die Prüfungen und Leistungsnachweise sowie weitere Bestim-
mungen hierzu sind in der Anlage 1 zu dieser Satzung festgelegt. Die Regelungen werden 
für alle Module durch das Modulhandbuch ergänzt. Das Modulhandbuch/der Studienplan 
wird vom Center of Entrepreneurship beschlossen und ist hochschulöffentlich bekannt zu 
machen. Die Bekanntmachung neuer Regelungen muss spätestens vor Beginn der ersten 
Präsenz-Lehrveranstaltung des Semesters erfolgen, in dem die Regelungen erstmals anzu-
wenden sind. Das Modulhandbuch/der Studienplan soll, soweit nicht in dieser Satzung oder 
den Anlagen dazu abschließend geregelt, insbesondere Regelungen und Angaben enthalten 
über 

 
1. die Bezeichnung aller Module sowie die Stundenzahl, die Ziele und die Inhalte, 
2. die zeitliche Aufteilung aller Module, 
3. die Lehrveranstaltungsart in den einzelnen Modulen. 
 
(2) Ein Anspruch auf Durchführung des Zertifikatsangebots bei nicht ausreichender Anzahl 
von Bewerbern oder auf das Angebot einer bestimmten Anzahl an Teilnehmerplätzen besteht 
nicht.  

 
§ 6 

Voraussetzungen für den Erwerb des Zertifikats 
 

(1) Das Basis-Zertifikat ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Teilnehmer an zwei Fächern 
(auch aus demselben Modulbereich) nach Maßgabe der Anlage 1 zu absolvierenden Basis-
Modulen mit Erfolg teilgenommen hat. 

 
(2) Das Vertiefungs-Zertifikat ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Teilnehmer an einem 
dritten Fach nach Maßgabe der Anlage 1 zu absolvierenden Vertiefungs-Modul mit Erfolg 
teilgenommen hat. 
 
(3) Über den Erwerb der Zusatzqualifikation wird am Ende des Semesters ein Zertifikat ge-
mäß dem Muster in Anlage 2 erteilt.  

 
 

§ 7 
Sonstige Bestimmungen 

 
(1) Die vorliegende Satzung ergänzt § 21 Abs. 2 Satz 4 der Allgemeinen Prüfungsordnung 
der Technischen Hochschule Ingolstadt (APO THI). 

 
(2) Soweit auf das Zertifikatsangebot anwendbar und soweit in der vorliegenden Satzung 
keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, gelten insbesondere hinsichtlich der Prü-
fungen und des Prüfungsverfahrens die Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen 
in Bayern (RaPO) vom 17. Oktober 2001 (GVBl. S. 686, BayRS 2210-4-1-4-1-WFK) sowie 
die Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Ingolstadt (APO THI) vom 
25.07.2011 in ihrer jeweiligen gültigen Fassung.  



 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Bekanntgabe in Kraft. Sie gilt für alle Teilnehmer, die ab dem Som-
mersemester 2021 an diesem Angebot des Zusatzstudiums der Technischen Hochschule 
Ingolstadt teilnehmen. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Ingolstadt 
vom 22.02.2021 und durch den Präsidenten genehmigt. 
 
 
Ingolstadt, 23.02.2021 
 
 
 
Prof. Dr. Walter Schober 
Präsident 
 
 
 
Die Satzung wurde am 23.02.2021 in der Technischen Hochschule Ingolstadt niedergelegt. 
Die Niederlegung wurde am 23.02.2021 durch Aushang bekannt gegeben. Tag der Bekannt-
gabe ist daher der 23.02.2021. 
 
 
  



 
Anlage 1 zur Satzung für das Zertifikatsstudium „Entrepreneurship und Unternehmertum“  
an der Technischen Hochschule Ingolstadt 
 
Übersicht über die Basis-Module: 
 

1 2 3 

Lfd. Nr. Module Leistungsstunden 

1 Grundlagen Entrepreneurship 1) >= 60h 

2 Management von Entrepreneurship-Projekten  
und agile Methoden 1) >= 60h 

3 Digitale Geschäftsmodelle und Transformation 1) >= 60h 

4 Businessplanung und Gründercoaching 1) >= 60h 

5 Innovationsmanagement und Prototyping 1) >= 60h 

6 Entrepreneurship Sales und Marketing 1) >= 60h 

7 Gründerwettbewerbe I 1) >= 60h 

8 Praxisseminar Entrepreneurship 1) >= 60h 

 
 
Übersicht über die Vertiefungs-Module: 
 
 
 

1 2 3 

Lfd. Nr. Module Leistungsstunden 

1 Gründerwettbewerbe II 1) >= 100h 

2 Gründercoaching Vertiefung 1) >= 100h 

3 Entrepreneurship-Projekt 1) >= 100h 

 
 
 
Fußnoten: 
 
1) Näheres regelt das Modulhandbuch/der Studienplan. 
  



 
Anlage 2 zur Satzung für das Zertifikatsstudium „Entrepreneurship und Unternehmertum“  
an der Technischen Hochschule Ingolstadt 
 

 
 
 

Zertifikat 
 
 
 
 

Herr Max Mustermann 
 

geboren am TT.MM.JJJJ in Musterstadt 

hat an der Technischen Hochschule Ingolstadt  

mit Erfolg das Basis-Zertifikat im Zertifikatsstudium 

Entrepreneurship und Unternehmertum 
 
abgeschlossen und zwei Prüfungsleistungen erbracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingolstadt, TT.MM.JJJJ 
 
 
 
 
 

Der Präsident Der Vorsitzende der                                 (Siegel) 
 Prüfungskommission 

 
 
 
 
 

  

Prof. Dr. Vorname Name Prof. Dr. Vorname Name 
  



 
 
 
 

 
 
 

Zertifikat 
 
 
 
 

Herr Max Mustermann 
 

geboren am TT.MM.JJJJ in Musterstadt  

hat an der Technischen Hochschule Ingolstadt  

mit Erfolg das Vertiefungs-Zertifikat des Zertifikatsstudiums  

Entrepreneurship und Unternehmertum 
 
abgeschlossen und ergänzend zu den beiden Prüfungsleistungen aus dem Basis-Zertifikat eine weitere Prü-
fungsleistung für das Vertiefungszertifikat erbracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingolstadt, TT.MM.JJJJ 
 
 
 
 
 

Der Präsident Der Vorsitzende der                                 (Siegel) 
 Prüfungskommission 

 
 
 
 
 

  

Prof. Dr. Vorname Name Prof. Dr. Vorname Name 
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